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Tourist Information

Allgemeine Geschiftsbedingungen fiir Gastefiihrungen

Die Wirtschaftsforderungsgesellschaft fir die Stadt Worms mbH (im Folgenden ,wfg“ genannt)
vermittelt Stadtfihrungen und Reiseleitungen mit fachkundigen Gasteflihrern/innen (im Folgenden
.der GF“ genannt). Vertragspartner sind der Besteller und der GF. Alle rechtlichen Beziehungen
regeln sich zwischen diesen Parteien.

1.

3.

Fir Stadtfiihrungen betragt die Gruppengréfle max. 25 Personen. Bei grofieren Gruppen sind
entsprechend weitere GF hinzuzuziehen. Fremdsprachige Filhrungen sind aufpreispflichtig.
Die Preise verstehen sich als Nettopreise ohne gesetzliche Mehrwertsteuer. Sollte im
Einzelfall ein Gastefiilhrer umsatzsteuerpflichtig sein, wird die gesetzliche
Mehrwertsteuer, wenn nicht anders vereinbart, dem Auftraggeber zusatzlich zum Honorar
in Rechnung gestellt. Das Honorar ist zahlbar in bar an lhren Gastefiihrer gegen Quittung,
und beinhaltet keine eventuell anfallenden Eintrittsgelder. Wiinschen Sie eine Rechnung
mit einem Zahlungsziel von 14 Tagen so erhalten Sie diese von lhrem Gastefiihrer,
Servicegebiihr € 5,00.

Um eine gute Betreuung und eine reibungslose Abwicklung der Vermittiung gewahrleisten zu
kénnen, bitten wir um die schriftliche Bestellung der Fihrung spatestens 14 Tage vor dem
gewtunschten Termin. Der Besteller erhalt eine schriftliche Bestatigung.

Stornierungen _und Anderungen bestitigter Fiihrungen miissen in_schriftlicher Form
erfolgen und sind bis spatestens 15 Tage vor dem vereinbarten Termin kostenfrei
moglich. Danach fillt ein Bearbeitungsentgelt in Hohe von

a. 15,00 EUR plus MwSt., bei 14 bis 4 Tagen vor dem gewiinschten Termin

b. 35,00 EUR plus MwSt. bei 72 Stunden und weniger vor dem gewiinschten
Termin an.

c. Ab einem Tag vor der Fithrung ist der volle Fiihrungsbetrag zu zahlen
d. Bei Nichterscheinen des Bestellers gilt die Fiihrung als ausgefallen und
begriindet ein Ausfallhonorar in Hohe des vereinbarten Fiihrungshonorars.

Bei Verspatung des Bestellers halt der GF, soweit nicht anders vereinbart, eine Wartezeit von 30
Minuten ab dem vereinbarten Fiihrungsbeginn ein. Nach verstrichener Wartezeit gilt die Fihrung
als ausgefallen und begriindet ein Ausfallhonorar in Hohe des vereinbarten Flihrungshonorars.
Bei verspatetem Eintreffen des Bestellers muss zwischen diesem und dem GF vereinbart
werden, ob die Fihrung entsprechend verkirzt oder ob die urspringlich vereinbarte Dauer der
FUhrung eingehalten werden soll.

Die wfg haftet lediglich fir die ordnungsgemafie Abwicklung der Vermittlung soweit ihr eine grob
fahrlassige oder vorsatzliche Pflichtverletzung zur Last gelegt werden kann. Der GF haftet nur
flr solche Schaden, die auf einer vorsatzlichen oder grob fahrlassigen Vertragsverletzung durch
ihn selbst oder durch seine/n Vertreter/in oder Erfillungsgehilfen beruhen. Die Haftung des GF
bezieht sich ausschliel3lich auf die Erfullung des vereinbarten Leistungsumfangs und ist
begrenzt auf maximal die Hohe des Fihrungshonorars.

Sollte eine Bestimmung des geschlossenen Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird die
Gultigkeit des Vertrages im Ubrigen nicht berihrt.

Besondere Bedingungen bei Fahrradfiihrungen: Die GruppengréfRe ist auf max. 10 Personen
begrenzt, Kinder bis 12 Jahren kdénnen nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten
teilnehmen. Verkehrssichere Fahrrader sind mitzubringen. Zudem bei Blindenfiihrungen: max.
10 Teilnehmer plus Begleitperson.

Wirtschaftsforderungsgesellschaft der Stadt Worms mbH - Marktplatz 2 - 67547 Worms



	Allgemeine Geschäftsbedingungen für Gästeführungen

